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 unter Hinweis auf ihre Resolution 58/311 vom 18. Juni 2004 über die Finanzierung der Mission und 
ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 67/275 vom 28. Juni 2013, 

 in Bekräftigung der in ihren Resolutionen 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 
11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Fi-
nanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustat-
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Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 

 12. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti 
für den Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 den Betrag von 539.109.400 Dollar zu veranschlagen, 
der sich zusammensetzt aus einem Betrag von 500.080.500 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, 
einem Betrag von 32.358.700 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 
6.670.200 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien); 
 

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 13. beschließt, den Betrag von 157.240.240 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli bis 15. Oktober 
2014 entsprechend den in ihrer Resolution 67/239 vom 24. Dezember 2012 aktualisierten Kategorien und 
unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 67/238 vom 24. Dezember 2012 festgelegten Beitrags-
schlüssels für das Jahr 2014 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

 14. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 
der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 4.355.195 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der 
sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 3.582.370 Dollar, 
die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Perso-
nalabgabe in Höhe von 599.025 Dollar, die für den Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen 
Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 173.800 Dollar, die für die Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 13 anzurechnen 
ist; 

 15. beschließt ferner, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mission 
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